
 
 

 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
Metallbau Gruss & Ilnseher GmbH 

 
§1 Geltungsbereich 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge, Lieferungen und 
Leistungen der Metallbau Gruss & Ilnseher GmbH gegenüber privaten, gewerblichen und 
öffentlichen Auftraggebern. Abweichende Bedingungen des Auftraggebers werden nicht 
anerkannt, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich schriftlich zugestimmt. 
 
§2 Angebote und Vertragsabschluss 
Unsere Angebote erfolgen grundsätzlich als unverbindliche Kostenschätzungen und sind für 
die Dauer von vier Wochen gültig. Ein Vertrag kommt erst durch unsere schriftliche 
Auftragsbestätigung oder durch Beginn der Ausführung zustande. 
 
§3 Preise und Preisgleitklausel 
Alle Preise basieren auf den zum Zeitpunkt der Angebotserstellung gültigen Material- und 
Lohnkosten. Änderungen der Materialpreise bis zur Ausführung werden entsprechend 
anteilig weitergegeben. Zusatzleistungen, die nicht im Angebot enthalten sind, werden 
gesondert berechnet. 
 
§4 Leistungsumfang 
Der Leistungsumfang ergibt sich aus dem jeweiligen Angebot. Wartungs- und 
Reparaturleistungen erfolgen ausschließlich an durch uns erstellten Gewerken und nur nach 
gesonderter Beauftragung. 
 
§5 Ausführung und Termine 
Ausführungsfristen sind grundsätzlich unverbindlich. Verzögerungen durch Witterung, 
Lieferengpässe oder bauseitige Umstände führen nicht zu Schadensersatzansprüchen. 
 
§6 Mitwirkungspflichten des Auftraggebers 
Der Auftraggeber hat sicherzustellen, dass die Baustelle zugänglich ist, die statischen 
Voraussetzungen erfüllt sind und alle erforderlichen Genehmigungen vorliegen. Mehrkosten 
durch fehlende Voraussetzungen trägt der Auftraggeber. 
 
§7 Zusatzkosten und Regiearbeiten 
Nicht im Angebot enthaltene Leistungen werden als Regiearbeiten nach tatsächlichem 
Aufwand berechnet. 
 
 

 



 
 

 
 

§8 Zahlungsbedingungen 

Abschlagszahlungen erfolgen entsprechend der Vereinbarung im Angebot. Rechnungen sind 

innerhalb von acht Tagen ohne Abzug zur Zahlung fällig. 

 

§9 Abnahme 

Die Leistung gilt mit Ingebrauchnahme als abgenommen. 

 

§10 Gewährleistung 

Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte nach BGB bzw. VOB, sofern diese 

vereinbart wurde. 

 

§11 Haftung 

(1) Wir haften ausschließlich für Schäden, die auf Mängel unserer Leistungen oder Produkte 

zurückzuführen sind. 

 

(2) Keine Haftung bei: 
- unsachgemäßer Nutzung 
- äußeren Einflüssen (Witterung, mechanische Einwirkung) 
- bauseitigen Mängeln oder Vorleistungen Dritter 
- Eingriffen durch Auftraggeber oder Dritte 
 
(3) Glas: 
Haftung nur bei Material- oder Verarbeitungsfehlern (z. B. Spannungsschäden) 
 
(4) Im Übrigen nur Haftung bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit oder Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten 
 
§12 Material- und Ausführungsabweichungen 
Optische Abweichungen, insbesondere bei verzinkten oder beschichteten Bauteilen, stellen 
keinen Mangel dar. 
 
§13 Eigentumsvorbehalt 
Bis zur vollständigen Bezahlung bleiben alle gelieferten Bauteile unser Eigentum. 
 
§14 Schlussbestimmungen 
Es gilt deutsches Recht. Gerichtsstand ist, soweit zulässig, der Sitz des Unternehmens. 
 
 


